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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

anbei übersenden wir Ihnen die Verordnung, die das Bundeskabinett 

diese Woche erlassen hat, um Gas in der Verstromung zu sparen. Die 

Verordnung nach § 50a EnWG zur befristeten Ausweitung des Stromer-

zeugungsangebots durch Anlagen aus der Netzreserve erlaubt es Kraft-

werken, die mit Öl und Kohle betrieben werden und sich aktuell in der 

Netzreserve befinden, bis zum Ende des Winters 2022/2023 befristet an 

den Strommarkt zurückzukehren.   

 

Die Verordnung betrifft Kraftwerke, die bereits in der Netzreserve vorge-

halten und nicht mit Erdgas betrieben werden. Die installierte Kapazität 

beträgt laut BMWK insgesamt etwa 4,3 GW Steinkohleanlagen und 

1,6 GW Mineralölanlagen. Hinzu kommen Kohlekraftwerke, für die in 

den Jahren 2022 und 2023 ein Verbot der Kohleverfeuerung gemäß 

KVBG-Ausschreibungen wirksam würde. 2022 betrifft dies 2,1 GW in-

stallierte Leistung, 2023 weitere 0,5 GW. Der Betrieb am Strommarkt er-

folgt freiwillig. Chancen und Risiken liegen beim Betreiber. 

 

Formelle Voraussetzung für die Verabschiedung der Rechtsverordnung 

und damit das Aktivieren der Netzreserve ist die derzeit geltende Alarm-

stufe des Notfallplans Gas, die am 23. Juni 2022 ausgerufen wurde. 

 

Im Kontext der neuen Verordnung möchten wir auf zwei neue Regelun-

gen im EnWG hinweisen: § 50b EnWG führt für Kraftwerksbetreiber eine 

Pflicht zur Betriebsbereitschaft und Brennstoffbevorratung ein, die mit 

Ausrufung der Gas-Frühwarnstufe beginnt, in der aktuellen Lage aber ab 

dem 1. November 2022. Ferner enthält § 50c EnWG Regelungen zur Be-

endigung der befristeten Teilnahme am Strommarkt sowie zu Fragen der 

Kostenerstattung.  
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lichkeit zu den neuen Regelungen geschaffen, an der der BDI teilgenom-

men hat. Dabei wurde u. a. mehrfach die Frage gestellt, wie es mit dem 

zeitlichen Vorlauf aussieht, wenn etwa die Alarmstufe aufgehoben wird. 

Statt plötzlicher Änderungen wären für Kraftwerke eher Vorläufe etwa 

von 2 Monaten erforderlich. Auch wurde Skepsis geäußert, ob der relativ 

kurze Zeitraum bis 30. April 2023, erhebliche Preisrisiken beim Kohlen-

einkauf sowie auch Logistikengpässe nicht dazu führen könnten, dass 

sich nur eine relativ geringe Bereitschaft zur Rückkehr in den Markt 

zeigt. Das BMWK zeigte sich offen für diese Rückmeldungen und wollte 

sie „mitnehmen“. Wenn es von Ihrer Seite hierzu Anmerkungen gibt, wä-

ren wir auch BDI-seitig für entsprechende Signale dankbar.  

 

Nähere Informationen zur Netzreserve einschließlich der Kraftwerke, die 

jetzt in den Strommarkt gehen können, finden Sie hier. 

 

Das BMWK betont, dass mit der neuen Verordnung weitere Maßnahmen 

aus dem von Minister Habeck am 19.06.2022 vorgestellten Paket zur 

Stärkung der Vorsorge und zur Reduktion des Gasverbrauchs im 

Stromsektor umgesetzt werden. Neben dieser Verordnung arbeitet die 

Bundesregierung weiterhin daran, mit den zur Verfügung stehenden 

15 Mrd. Euro die Speicherbefüllung voranzutreiben. 

 

Wir werden Sie auch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufen-

den halten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

i. V. Dr. Eberhard von Rottenburg   Dr. Beatrix Jahn  

 

Anlage 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmwk.de%2FRedaktion%2FDE%2FDownloads%2FM-O%2Fnahere-erlauterungen-zur-verordnung-zur-befristeten-ausweitung-des-stromerzeugungsangebots-durch-anlagen-aus-der-netzreserve.html&data=05%7C01%7Cb.rausch%40bdi.eu%7C8d64e909470045d46a4708da6654811e%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637934810371535215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lOgtbb%2BJNrFYmN%2F5yz0VBwrGuUHRCW4M5heTo4rW8EM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmwk.de%2FRedaktion%2FDE%2FPressemitteilungen%2F2022%2F06%2F20220619-habeck-wir-starken-die-vorsorge-weiter.html&data=05%7C01%7Cb.rausch%40bdi.eu%7C8d64e909470045d46a4708da6654811e%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637934810371535215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HJUuW92%2BNYZU1125JuGUe4Rf1Avaza2UncpOLyxHKUQ%3D&reserved=0

